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MERKBLATT:  
ARBEITSZEITKONTROLLEN AUF DER STRASSE – WELCHE DOKUMENTE ? 

 
Vor dem Hintergrund des Stichtages zum digitalen Kontrollgerätes (1.5.2006), erlauben wir 
uns auf folgendes hinzuweisen:  
 
Bei analogem Kontrollgerät ist auf Verlangen vorzuweisen: 
 

• Die Schaublätter für die laufende Woche und die vom Fahrer in den vorausgehenden 15 
Tagen verwendeten Schaublätter  

• Die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte ist 
• Alle während der laufenden Woche und der vorausgehenden 15 Tage erstellten 

handschriftlichen Aufzeichnungen (wenn der Fahrer sich nicht im Fahrzeug befindet 
oder das Gerät defekt ist und daher das eingebaute Gerät nicht benutzen kann  
sonstigen Arbeitszeiten, Bereitschaftszeit, Arbeitsunterbrechungen, Tagesruhezeit) 
und Ausdrucke, aus dem digitalen Kontrollgerät – bei Mischbetrieb - vorgeschrieben 
sind, falls er in diesem Zeitraum ein Fahrzeug gelenkt hat, das mit einem digitalen 
Kontrollgerät ausgerüstet ist 

 
Bei digitalem Kontrollgerät ist auf Verlangen vorzuweisen: 
 

• Die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte ist 
• Alle während der laufenden Woche und der vorausgehenden 15 Tage erstellten 

handschriftlichen Aufzeichnungen und Ausdrucke, die gemäß der VO 3821/85 und 
561/2005 vorgeschrieben sind 

• Bei Mischbetrieb die Schaublätter für den Zeitraum gemäß dem vorigen Punkt, falls er 
in diesem Zeitraum auch ein Fahrzeug gelenkt hat, das mit einem analogen 
Kontrollgerät ausgerüstet ist 

 
 
Nach dem 1. Januar 2008 dehnt sich der Kontrollzeitraum auf den laufenden Tag und die 
vorausgehenden 28 Tage aus! 
 
 
Bei Krankenstand/Urlaub  

 Ist-Zustand bis 30.3.2007: Bestätigung des Arbeitgebers für lenkfreie Tage– wie bisher! 
 
 
Neu ab 1.4.2007  ein elektronisches und druckfähiges Formblatt, das verwendet wird, 
wenn sich der Fahrer im Krankheits- oder Erholungsurlaub befunden hat oder wenn der Fahrer 
innerhalb dieses Zeitraums ein anderes aus dem Anwendungsbereich der VO (EWG) 3820/85 
ausgenommenes Fahrzeug gelenkt hat.  
 
 
Dieses Formblatt wird von der EU-Kommission bis spätestens 1.4.2007 erstellt. 

 | W. http://wko.at/bus 
 
 1 von 1 


